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§ 8 NeuFöG Vollziehung
 NeuFöG - Neugründungs-Förderungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.02.2020

§ 8.

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut

1. a)der Bundesminister für Finanzen, soweit die Gebühren nach dem Gebührengesetz, die

Bundesverwaltungsabgaben, die Grunderwerbsteuer, die Gesellschaftsteuer und die Börsenumsatzsteuer

betroffen sind,

2. b)der Bundesminister für Justiz im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen, soweit die

Gerichtsgebühren betroffen sind,

3. c)der Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie, soweit die Dienstgeberbeiträge zum

Familienlastenausgleichsfonds betroffen sind,

4. d)der Bundesminister für Arbeit und Soziales, soweit die Wohnbauförderungsbeiträge des Dienstgebers oder

Auftraggebers, die Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung sowie die Mitwirkung im Sinne des § 4 betroffen

sind,

5. e)der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten, soweit die Kammerumlage sowie die Mitwirkung im

Sinne des § 4 betroffen ist,

6. f)der für die gesetzliche Berufsvertretung jeweils zuständige Bundesminister, soweit die Mitwirkung im Sinne des

§ 4 betroffen ist, wenn sich keine Zuständigkeit aus lit. d oder e ergibt,

7. g)der Bundesminister für Finanzen in den übrigen Bereichen.
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